
Vor einem Londoner Fleischerladen.

VIII. ENGLAND
ENTSTEHUNG DES BÜRGERLICHEN STAATS.

Hatten die Niederländer den ersten kühnen Versuch gemacht,
sich eine Republik zu geben, so bedeutete die englische Revo-
lution siebzig Jahre danach den inzwischen keineswegs zum
Stillstand gelangten Emporstieg jener bürgerlichen Gesellschaft
zur neuzeitlichen politischen Ordnung. Dem ohnehin alters-
schwachen Feudalstaat wurde hier das Grab bereitet. Natürlich
geschah das nicht von gestern auf heute; es hatte langwieriger
Kämpfe bedurft. Aber von nun ‚an griff dieser Umwälzungs-
prozeß auch auf das Festland ‘über, wie ja alle großen und
kleinen Revolutionen seit 1789 bis 1849 gezeigt haben. Zwar
blieb England, nachdem Kärl I. auf dem Schafott geendigt
hatte, von Versuchen der Herrschenden, die absolutistische
Staatsform wieder herbeizuführen, nicht verschont; allein es
war vergebliche Mühe, denn das Gebäude der neuen bürger-
lichen Gesellschaftsordnung konnte nicht mehr zertrümmert
werden. Fortan blieb England an der Spitze der europäischen
Kulturbewegung. Es erlebte seine Renaissance als überseeischer
Kolonial- und Welthandelsstaat, und wuchs, als der hochange-
schwollene Kapitalismus nach außen hin keine Ableitungskanäle


